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RS OGH 1982/3/16 4Ob509/82
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.03.1982

Norm

6.DVEheG allg

EheG §81 ff

EheRÄG ArtXXII §3 Abs5

Rechtssatz

Maßgeblicher Zeitpunkt für die Frage, ob noch die 6.DVEheG oder schon die §§ 81 : EheG anzuwenden sind, ist der

Zeitpunkt des Schlusses der mündlichen Berufungsverhandlung im Ehescheidungsverfahren. Lag dieser vor dem

Zeitpunkt des Inkrafttretens des EheRÄG, ist noch die

6. DVEheG, andernfalls sind bereits die §§ 81 ff EheG anzuwenden.
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